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Veröffentlichung gemäß 
Offenlegungsverordnung - 
Zusammenfassung
DB Global Equity

Dieses Finanzprodukt fördert ökologische und soziale Eigenschaften und gilt als Produkt im Sinne 
von Artikel 8(1) der Verordnung (EU) 2019/2088.

Kein nachhaltiges Investitionsziel
Mit diesem Finanzprodukt werden ökologische oder soziale 
Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen 
angestrebt.

Ökologische oder soziale Merkmale des 
Finanzprodukts
Ökologische und soziale Merkmale werden beworben, indem 
mindestens 80% des Netto-Teilfondsvermögens in Anlagen (zum 
Beispiel Investmentfonds, Aktien oder Anleihen) mit einem MSCI 
ESG-Rating von mindestens BBB investiert werden. MSCI vergibt 
ein ESG-Rating von AAA (höchste Bewertung) bis CCC 
(niedrigste Bewertung). MSCI analysiert verschiedene 
ökologische und soziale Kriterien, um ein bestimmtes ESG-Rating 
zu vergeben. Dieses MSCI ESG-Rating soll die ESG-Kriterien 
verständlicher und messbar machen. Die Erreichung der 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale wird durch die 
Anwendung von MSCI ESG-Daten bewertet, wie im Abschnitt 
„Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, 
die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der 
beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet 
werden?“ näher beschrieben wird.
Zusätzlich zum MSCI ESG-Mindestrating wenden der 
Anlageberater und der Teilfondsmanager Ausschlusskriterien auf 
Basis der von MSCI bereitgestellten Daten an. Zur Klarstellung: 
Diese Ausschlusskriterien gelten nicht für Einlagen bei 
Kreditinstituten, Barmitteläquivalente und Derivate.
 Der Teilfonds schließt Direktanlagen in von Unternehmen 

herausgegebenen Finanzinstrumenten aus, die gegen die 
Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) und/oder die 
Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für 
multinationale Unternehmen verstoßen, und schließt auch 
Anlagen in Investmentfonds aus, die in von Unternehmen 
herausgegebenen Finanzinstrumente investieren, die 
gegen die UNGC-Prinzipien und/oder die OECD-Leitsätze 
für multinationale Unternehmen verstoßen.

 Der Teilfonds schließt Anlagen in Investmentfonds aus, 
die laut MSCI-Daten in kontroversen Sektoren anlegen, die 
Umsätze generieren, die bestimmte Schwellenwerte 
überschreiten. Bei dieser Ausschluss-Bewertung werden 
nur relevante, für MSCI verfügbare Fondsbestände 
beurteilt. Es kann deshalb vorkommen, dass der Teilfonds 
in Investmentfonds mit Beständen anlegt, für die MSCI 
keine Daten zur Verfügung stehen. Klarstellend wird 
festgehalten, dass die vorstehenden Ausschlusskriterien 
nicht für Investmentfonds gelten, die vorwiegend in 
Finanzinstrumenten staatlicher Emittenten anlegen.

 Der Teilfonds schließt Anlagen in Schuldinstrumenten von 
staatlichen Emittenten aus, wenn die betreffenden Länder 
laut MSCI-Daten von Freedom House als „nicht frei“ 
eingestuft werden.

 Der Teilfonds schließt Direktanlagen in von Unternehmen 
herausgegebenen Finanzinstrumenten aus, deren Umsätze 
die im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen 
oder sozialen Ziele verwendet werden” angegebenen 
Schwellenwerte überschreiten.

Einzelheiten zur Methodik zur Bewertung der 
vorstehenden Merkmale wird im Abschnitt „Worin 
bestehen die verbindlichen Elemente der 
Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen 
zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Ziele verwendet werden?“ näher ausgeführt.

Anlagestrategie
Dieser Teilfonds verfolgt eine Multi-Asset-Strategie als 
Hauptanlagestrategie. Der Teilfonds investiert weltweit in das 
gesamte Spektrum zulässiger Anlagen, darunter Aktien und 
verzinsliche Wertpapiere (einschließlich hochverzinslicher 
Wertpapiere), Investmentfonds, Einlagen bei Kreditinstituten, 
Geldmarktinstrumente und andere Anlageklassen (zum Beispiel 
rohstoffbezogene und alternative Anlagen). Dabei wird das 
Teilfondsvermögen mindestens zu 51% in Aktien angelegt. Bis zu 
49% des Teilfondsvermögens können in fest und variabel 
verzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen, Anteilen von 
Geldmarkt- und Rentenfonds, Einlagen bei Kreditinstituten, 
Nullkuponanleihen, Optionsanleihen, Partizipations- und 
Genussscheinen, Zertifikaten auf Anlagen, deren Basiswerte 
Anleihen sind, wie Rentenmarktindizes und Anleihenkörben, 
angelegt werden. 
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Weitere Details der Hauptanlagestrategie sind dem Besonderen 
Teil des Verkaufsprospekts zu entnehmen. 
Mindestens 80% des Netto-Teilfondsvermögens werden in 
Anlagen investiert, die die in den folgenden Abschnitten 
dargelegten beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 
erfüllen. Die Übereinstimmung des Portfolios mit den 
verbindlichen Elementen der Anlagestrategie, die zur Erreichung 
der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale eingesetzt 
werden, wird im Rahmen der Überwachung der Anlagerichtlinien 
des Teilfonds fortlaufend kontrolliert.

 

Aufteilung der Investitionen
Dieser Teilfonds investiert mindestens 80% seines 
Nettovermögens in Anlagen, die mit den beworbenen 
ökologischen und sozialen Merkmalen im Einklang stehen. Bis zu 
20% des Netto-Teilfondsvermögens können in Vermögenswerte 
investiert werden, die nicht mit diesen Merkmalen 
übereinstimmen. Eine ausführlichere Darstellung der genauen 
Aufteilung des Portfolios dieses Teilfonds ist dem Besonderen 
Teil des Verkaufsprospekts zu entnehmen.
Derzeit werden keine Derivate verwendet, um die von dem 
Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu 
erreichen.

Überwachung der ökologischen oder sozialen 
Merkmale
Die Überwachung der Anlagerichtlinien erfolgt mithilfe einer 
Codierung, bei der die im Verkaufsprospekt beschriebene 
Anlagepolitik und die darin enthaltenen Anlagegrenzen durch 
entsprechende Codes im Investmentmanagement-System 
erfasst werden. Dies gilt insbesondere für die jeweiligen ESG-
Anlagegrenzen. Die Anlagegrenzen werden täglich vor und nach 
dem Handel im Investmentmanagement-System überwacht, um 
die Einhaltung der Anlagerichtlinien zu gewährleisten. Durch die 
Überwachung vor dem Handel wird sichergestellt, dass die 
Anlagegrenzen vor der Ausführung eines Handelsgeschäfts 
eingehalten werden. Bei einem festgestellten Verstoß werden 
Ursache und Größenordnung des Verstoßes untersucht und 
entsprechende Korrekturmaßnahmen im Einklang mit den 
gesetzlichen/aufsichtsrechtlichen Vorgaben und Leitlinien 
vorgenommen.

Methoden für ökologische und soziale 
Merkmale
Die Erreichung der beworbenen ökologischen und sozialen 
Merkmale wird anhand der Anwendung von MSCI ESG-Daten 
bewertet. Die Methodik wendet eine Vielzahl verschiedener 
Nachhaltigkeitsindikatoren an, um die Erreichung der 
beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu bewerten, 
die wie folgt lauten:
 Prozentanteil des Netto-Teilfondsvermögens, das in 

Investmentfonds und Finanzinstrumente von Emittenten 
investiert ist, die ein MSCI ESG-Rating von mindestens 
BBB aufweisen.

 Prozentanteil des Netto-Teilfondsvermögens, das von 
Unternehmen herausgegeben wird, die gegen die UNGC-
Prinzipien oder die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen verstoßen. 

Prozentanteil des Netto-Teilfondsvermögens, das in 
Investmentfonds investiert ist, die gegen die UNGC-
Prinzipien und/oder die OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen verstoßen.

 Prozentanteil des Netto-Teilfondsvermögens, das in 
Investmentfonds investiert ist, die in kontroverse Sektoren 
investieren, deren Umsätze eine vordefinierte 
Umsatzschwelle überschreiten, mit Ausnahme von 
Investmentfonds, die vorwiegend in Anlageinstrumente 
staatlicher Emittenten investieren.

 Prozentanteil des Netto-Teilfondsvermögens, das auf 
Direktanlagen in von Unternehmen herausgegebenen 
Finanzinstrumenten (soweit anwendbar) aus kontroversen 
Sektoren entfällt, deren Umsätze eine vordefinierte 
Umsatzschwelle überschreiten.

 Prozentanteil des Netto-Teilfondsvermögens, das in 
Schuldinstrumente von staatlichen Emittenten investiert 
ist, bei denen die betreffenden Länder von Freedom 
House als „nicht frei“ eingestuft werden.

Einzelheiten zur Methodik zur Bewertung der 
Erreichung der einzelnen mit diesem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 
wird im Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen 
Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der 
Investitionen zur Erfüllung der beworbenen 
ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?” 
näher ausgeführt.

Datenquellen und- verarbeitung
Die DWS bezieht ihre Daten von dem Dataprovider MSCI ESG 
Research LLC. Diese Daten dienen als Basis für die 
Investmententscheidung, die die DWS als Fondsmanager 
gemeinsam mit dem Anlageberater Deutsche Bank trifft. 
Unternehmen werden mit Hilfe der zuvor beschriebenen 
Ratingmethodik bewertet. Zusätzlich werden öffentlich 
zugängliche Informationen berücksichtigt.

Beschränkungen hinsichtlich der Methoden 
und Daten
Die ESG-Bewertungen der DWS sowie des Anlageberaters 
basieren auf den Daten des externen Dataproviders MSCI ESG 
Research LLC. ESG-Signale, welche der Anlageberater verwendet, 
stammen aus Datenquellen, die der Anlageberater im Rahmen 
von Lizenzen mit dem kommerziellen ESG Datendrittanbieter 
MSCI ESG Research LLC erhält. Als Datenquellen dienen von 
MSCI erstellte Listen, die Emittenten von Wertpapieren aber auch 
Investmentfonds enthalten, die den Ansprüchen der 
Nachhaltigkeitsanalyse von MSCI genügen und den 
Filtervorgaben des Anlageberaters entsprechen. Diese Listen, 
beinhalten ebenfalls Investmentfonds, die auf Daten von MSCI 
sowie verschiedene öffentlich zugängliche Quellen wie Factsheet, 
Verkaufsprospekt u.ä. basieren. Es können 
Datenbeschränkungen, wie eine begrenzte Datenabdeckung für 
bestimmte Assetklassen und Anlagen, veraltete Daten und 
strukturelle Probleme mit der Datenaktualisierung, zum Tragen 
kommen.

Sorgfaltspflicht
Die Wahrung der Sorgfaltspflicht in Bezug auf die zugrunde 
liegenden Vermögenswerte eines Finanzprodukts wird durch 
entsprechende interne Richtlinien, Key Operating Documents 
und Handbücher geregelt. Die Sorgfaltsprüfung basiert auf der 
Verfügbarkeit von ESG-Daten, die der Anlageberater und das 
Teilfonds Management von dem externen ESG-Datenanbieter 
beziehen.

https://download.dws.com/product-documents/LU1868855625/SFDR%20Document/DE/DE
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Mitwirkungspolitik
Die aktive Mitwirkung (Engagement) bei den 
Beteiligungsunternehmen wird von der DWS zentral nach den 
festgelegten Richtlinien, Verfahren und dem Governance-
Rahmen der DWS organisiert. Diese sind im DWS Stewardship 
Statement für alle Aktivitäten im Zusammenhang mit 
Stewardship zusammengefasst – dem verantwortungsvollen 
Handeln als Investor, zu dem auch die Ausübung von 
Stimmrechten gehört. Die Engagement- und anderen 
Stewardship-Aktivitäten werden auf Basis der gesamten 
verwalteten Bestände der DWS-Gesellschaften ausgeübt, die in 
den Anwendungsbereich des DWS Stewardship Statement 
fallen. Die Tätigkeiten im Rahmen der Mitwirkungspolitik oder 
des Stewardship im weiteren Sinne werden daher nicht auf 
Ebene des einzelnen Produkts ausgeübt oder ausgewiesen.
Während die Stewardship-Aktivitäten auf Ebene der 
Gesellschaften durchgeführt werden, können sich die 
Engagement-Aktivitäten und die Ausübung von Stimmrechten 
auf Unternehmensemittenten (Beteiligungsunternehmen) im 
Portfolio dieses Teilfonds beziehen.
Insbesondere führt die DWS sowohl bei Aktien als auch 
festverzinslichen Anlagen einen konstruktiven Dialog mit den 
Unternehmensemittenten. Die Engagement-Aktivitäten werden 
ausschließlich bei direkt gehaltenen Aktien und festverzinslichen 
Anlagen ausgeübt. Die DWS übt keine Engagement-Aktivitäten 
bei Unternehmensemittenten aus, wenn die Positionen 
ausschließlich indirekt, zum Beispiel über im Portfolio von 
Zielfonds gehaltene Unternehmensemittenten, eingegangen 
wurden.
Die Engagement-Aktivitäten dienen dazu, finanziell wesentliche 
Risiken und Chancen zu identifizieren und aufzugreifen, die für 
die langfristige Wertsteigerung relevant sind. Während die 
Engagement-Aktivitäten sowohl bei Aktien als auch 
festverzinslichen Anlagen ausgeübt werden, sind die 
Stewardship-Aktivitäten bei festverzinslichen Instrumenten 
grundsätzlich eingeschränkter, weil hier keine Stimmrechte als 
Aktionär ausgeübt werden können.
Die Beschreibung der Richtlinien zur Ausübung von 
Stimmrechten und Engagement-Aktivitäten für die 
Verwaltungsgesellschaft steht den Aktionären im Internet unter 
https://www.dws.com/de-at/footer/Rechtliche-Hinweise/ zur 
Verfügung. Informationen zur erfolgten Stimmrechtsausübung 
und zu durchgeführten Engagement-Aktivitäten werden in 
aggregierter Form auf Ebene der DWS-Gesellschaften 
veröffentlicht, die in den Anwendungsbereich der im DWS 
Stewardship Statement beschriebenen Richtlinien fallen, 
einschließlich der DWS Investment S.A. als 
Verwaltungsgesellschaft.

Bestimmter Referenzwert
Dieser Teilfonds hat keinen Referenzwert festgelegt, um 
festzustellen, ob er mit den von ihm beworbenen ökologischen 
und sozialen Merkmalen im Einklang steht.

https://www.dws.com/de-at/footer/Rechtliche-Hinweise/

